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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer   Vergabenummer    
  

Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Verhandlungsvergabe  Verhandlungsverfahren 
   Wettbewerblicher Dialog 

  
Maßnahme  
 

  

 
Leistung  
 

  
Name und Adresse des Unternehmens 

 
 

 

 Bewerber 
 Bieter 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft 
 Nachunternehmer 
 anderes Unternehmen1 

 
 KMU (Kleinst-, Kleines oder Mittleres Unternehmen) 

(bis 249 Mitarbeiter und bis 50 Mill. EUR Jahresumsatz) 
 Großunternehmen 

(ab 250 Mitarbeiter und ab 50 Mill. EUR Jahresumsatz) 
 

 

Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (2023, 2024, 2025), 
soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung ver-
gleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten 
Leistungen. Sollten Sie das letzte Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen haben, dann geben Sie bitte das vorläufige 

Ergebnis an. Ein Ausfüllen der Jahreszahlen ist nicht erforderlich. 

€ 

€ 

€ 

  

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
 
 
 
 

 
 Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen unter der Nummer ________________  

beim Amtsgericht ___________________. 

 Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. 

 Ich bin/Wir sind in der Handwerksrolle unter der Betriebsnummer __________________bei der Handwerkskam-
mer___________________(Ort) eingetragen. 

 Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in die Handwerksrolle verpflichtet. 

  

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten 3 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt 
habe/haben. 

mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie 
der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Bei-
tragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 

Für mich/uns zuständiges Finanzamt: _____________________ 

USt-Identnummer: ____________________________________ 

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes ist vor Zu-
schlagserteilung einzureichen. Diese darf nicht älter als 6 Monate sein. 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 

 Ich bin/Wir sind Mitglied in folgender Berufsgenossenschaft. _____________________ 

 Es besteht keine Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft 

 

Angaben, dass keine Gründe für einen Ausschluss vom Vergabeverfahren vorliegen. (siehe Anhang) 

 Ich/Wir erkläre(n), dass kein zwingender, in § 123 GWB genannter Ausschlussgrund vorliegt. 

 Ich/Wir erkläre(n), dass außerdem kein Ausschlussgrund vorliegt, der unter § 124 Abs. 1 GWB fällt.  

Sollte ein Ausschlussgrund vorliegen, ist er hier zu erläutern: 

 

 

 

 

Angaben, dass keine Verstöße gegen das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG vorliegen. (s. Anhang) 

 Ich/Wir erkläre(n), dass kein Ausschlussgrund wegen eines Verstoßes gegen das LkSG vorliegt. 

Sollte ein Ausschlussgrund vorliegen, ist er hier zu erläutern: 

 

 

 

 

Angabe zu Berufsverboten oder Gewerbeuntersagung 

 Ich/Wir erkläre(n), dass kein wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), kein wirksames vorläufiges Berufsverbot 
(§ 132a StPO) und keine wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO) gegen mich /uns vorliegt. 
 
Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag 
erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister sowie ggf. aus dem Gewerbezentralregister gem. § 
150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. 

 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren bean-
tragt oder eröffnet, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unter-
nehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 

Ausschluss wegen falscher Erklärungen 

 Mir ist bekannt, dass die Nichtabgabe oder Unrichtigkeit der vorstehenden Erklärungen dieses Formblatts zu 
meinem Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrags wegen 
Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grund führen kann. 

 
 Des Weiteren ist mir bekannt, dass ein Ausschluss infolge unrichtiger Angaben oder aufgrund einer fristlosen 
Kündigung Schadenersatzansprüche des Auftraggebers zu Lasten meines/unseres Unternehmens auslösen 
kann. 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor Eigenerklärungen durch die Abforderung von Nachweisen zu überprüfen.  
Mir/Uns ist bekannt, dass die von der Vergabestelle geforderten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigener-
klärungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot 
ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 

 

                                                 
1 Zutreffendes bitte ankreuzen 
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Beauftragung Nachunternehmer 
 

 Ich verpflichte mich, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der Nachunternehmer 
eine gleichlautende Erklärung abgibt und diese spätestens vor Zustimmung des Auftraggebers zur Weiterbeauftra-
gung diesem vorgelegt wird. Die weitergehenden Regelungen des § 4 VOL/B bleiben unberührt. 

 
 
 
 
 
 
Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, 
in Textform  
oder wenn gefordert mit Signatur oder Siegel bei elektronischen Verfahren  
oder Unterschrift bei schriftlichen Verfahren2  

 

 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
 
§ 123 Zwingende Ausschlussgründe 
(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von 
der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

1.  § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung 
 terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische 
 Vereinigungen im Ausland), 
1.  § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder 
 wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen 
 Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a 
 Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 
3.  § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 
4.  § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union 
 oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 
5.  § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
 Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag 
 verwaltet werden, 
6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 
7.  § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 
8.  den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung 
 mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), 
9.  Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer 
 Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 
10.  den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, 
 Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer 
 Freiheitsberaubung). 

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine Verurteilung 
oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. 
(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese 
Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung 
der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 
(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 

1.  das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 
 Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
 bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 
2.  die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 

 1 nachweisen können. 
 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass 
 es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung 
 einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 
(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des 
öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abgesehen werden, 
wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich 
unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unberührt. 
 
§ 124 Fakultative Ausschlussgründe 
(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 

                                                 
2 erforderlich bei schriftlichem Teilnahmeantrag oder wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines Angebotes ist. 
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ausschließen, wenn 
1.  das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- 
 oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 
2.  das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder 
 ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens 
 mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder 
 seine Tätigkeit eingestellt hat, 
3.  das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen 
 hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend 
 anzuwenden, 
4.  der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen 
 Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
 Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 
5.  ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit 
 und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des 
 Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen 
 nicht wirksam beseitigt werden kann, 
6.  eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des 
 Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger 
 einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 
7.  das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags 
 oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen 
 Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 
8.  das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung 
 begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 
 übermitteln, oder 
9.  das Unternehmen 
 a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu 
 beeinflussen, 
 b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim 
 Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
 c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des 
 öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu 
 übermitteln. 

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes und § 
21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
 
Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten 
(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG) 
 
§ 22 Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 
 
(1) Von der Teilnahme an einem Verfahren über die Vergabe eines Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrags der in den §§ 99 und 
100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftraggeber sollen Unternehmen bis zur nachgewiesenen 
Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausgeschlossen werden, die wegen eines rechts-
kräftig festgestellten Verstoßes nach § 24 Absatz 1 mit einer Geldbuße nach Maßgabe von Absatz 2 belegt worden sind. Der Aus-
schluss nach Satz 1 darf nur innerhalb eines angemessenen Zeitraums von bis zu drei Jahren erfolgen. 
(2) Ein Ausschluss nach Absatz 1 setzt einen rechtskräftig festgestellten Verstoß mit einer Geldbuße von wenigstens einhundertfünf-
undsiebzigtausend Euro voraus. Abweichend von Satz 1 wird  

1. in den Fällen des § 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ein rechtskräftig festgestellter 
 Verstoß mit einer Geldbuße von wenigstens eine Million fünfhunderttausend Euro, 
2. in den Fällen des § 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ein rechtskräftig festgestellter 
 Verstoß mit einer Geldbuße von wenigstens zwei Millionen Euro und 
3. in den Fällen des § 24 Absatz 3 ein rechtskräftig festgestellter Verstoß mit einer Geldbuße von wenigstens 0,35 Prozent 
 des durchschnittlichen Jahresumsatzes vorausgesetzt. 

(3) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist der Bewerber zu hören. 
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